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Nr. 31. Verwaltungsverordnung zur pauschalierten 
Förderung von Baumaßnahmen der Kath. 
Kirchengemeinden im Erzbistum Paderborn 

Vorbemerkung 

Die pauschalierte Förderung kleinerer Baumaßnahmen 
ohne besondere inhaltliche und aufsichtsrechtliche An
forderungen mittels jährlich bereitgestellter Baupauscha
len hat sich bewährt. Vielfach wurde die administrative 
Abwicklung dieser Baumaßnahmen in den Kirchenge
meinden beschleunigt. Die Stellung und Verantwortung 
der Kirchenvorstände wurden gestärkt und hervorgeho
ben. Durch die Neufassung der Bauförderung für Kir
chengemeinden ab dem 1.7.2022 (KA 2022, Nr. 77.) so
wie die Einführung von Vorausgenehmigungen für be
stimmte kirchengemeindliche Baumaßnahmen mit einem 
Gegenstandswert von unter 30.000 € (KA 2022, Nr. 184.) 
wurde eine Neufassung der Regelungen erforderlich. Die 
Baupauschalen werden durch eine pauschalierte Bauzu
weisung abgelöst, die unabhängig von der Anzahl der 
förderberechtigten Gebäude berechnet wird. Diese Mittel 
sind für kirchengemeindliche Baumaßnahmen (Bauunter
haltung, Instandsetzung, Modernisierung, Investition) 
zweckgebunden und können auch als Eigenanteil bei be
zuschussten Baumaßnahmen eingesetzt werden. 

Höhe und Bemessungsgrundlagen pauschaler Bauför
dermittel 

Auch künftig werden den Kirchengemeinden jährlich 
pauschale Baufördermittel zum Zweck der baulichen Un
terhaltung von betriebsnotwendigen Gebäuden bereitge
stellt. Ab dem Jahr 2023 werden sie als pauschalierte 
Bauzuweisung ausgezahlt. Zu diesem Zweck stellt das 
Erzbischöfliche Generalvikariat zusätzlich zur Schlüssel
zuweisung den Kirchengemeinden jährlich einen pau
schalen Förderbetrag zur Verfügung. Im Jahr 2023 ent
sprechen der Förderbetrag und der förderberechtigte 
Gebäudebestand der im Jahr 2022 gewährten pauscha
lierten Bauförderung. 

Es wird weiterhin zusätzlich zur pauschalierten Bauzu
weisung eine Technikpauschale für öffentliche Dienstge
bäude (Kirchen, Kapellen, Pfarr- und Jugendheime) zur 
Verfügung gestellt. Die Summe der für 2022 einer Kir
chengemeinde gewährten Technikpauschalen bildet den 
Basiswert für die ab 2023 zu gewährende jährliche Tech
nikpauschale. Die Technikpauschale wird für Kirchenge
meinden, die zum Stichtag 1. Juli des Jahres der Zuwei-

sung noch keine Immobilienvereinbarung abgeschlossen 
haben, nur zu 50 % des jeweiligen Basiswertes gewährt. 

Die pauschalierte Bauzuweisung und der Basiswert 
der Technikpauschale für künftige Jahre werden durch 
Beschluss des Diözesan-Kirchensteuerrates - ggf. in ab
weichender Höhe - festgesetzt. 

Nachträgliche Veränderungen des Gebäudebestan
des, z.B. durch Verkauf oder Abbruch, wirken sich nicht 
auf den konkreten Anspruch der Kirchengemeinde auf 
die pauschalierten Bauzuweisungen in den Folgeperio
den aus. Bei Aufhebung oder Zusammenschluss von Kir
chengemeinden geht der Anspruch wie der aus den Vor
jahren vorhandene Bestand unverändert auf die rechts
nachfolgende Kirchengemeinde über. 

Verwendungsmöglichkeiten 

Bei der Finanzierung von Baumaßnahmen der Kirchen
gemeinden an betriebsnotwendigen Gebäuden und Ge
bäudeteilen steht diese pauschalierte Bauzuweisung als 
Eigenmittel zur Verfügung. Sie kann übergreifend für die
se Gebäude eingesetzt werden. Sofern sich aus der Ver
waltungsverordnung für die Vorbereitung, Planung und 
Durchführung von Baumaßnahmen (KA 2018, Nr. 158.) 
und der dazu erlassenen Verwaltungsverordnung zur Be
zuschussung von Baumaßnahmen (KA 2022, Nr. 77.) 
i. V. m. den Durchführungsbestimmungen (KA 2022,
Nr. 108.) in der jeweils geltenden Fassung ein Anspruch
auf zweckgebundene Zuschüsse aus Kirchensteuermit
teln ergibt, besteht dieser zusätzlich zur pauschalierten
Bauzuweisung. Der Einsatz von pauschalen Bauzuwei
sungen begründet keinen Anspruch auf weitergehende
Förderung aus Kirchensteuermitteln.

Eine Verwendung für nicht betriebsnotwendige Gebäu
de bzw. Gebäudeteile ist weiterhin ausgeschlossen. 

Baupauschalenmittel aus Vorperioden, die in den Kir
chengemeinden vorhanden sind, dürfen ebenfalls wie ei
ne pauschalierte Bauzuweisung eingesetzt werden. 

Die Mittel der Technikpauschale dürfen für die Ausstat
tung der Dienstgebäude mit Kommunikations-, Licht
und Veranstaltungstechnik verwendet werden. 

Baumaßnahmen ohne Genehmigungspflicht oder mit 
Vorausgenehmigung (KA 2022, Nr. 184.)

Baumaßnahmen, die nach der „Geschäftsanweisung 
für die Verwaltung des Vermögens in den Kirchenge
meinden" (KA 2009, Nr. 106.) nicht genehmigungspflich
tig sind, und Baumaßnahmen, die aufgrund der „Verwal
tungsverordnung über die Erteilung der kirchenaufsichtli
chen Genehmigung beim Abschluss von Dienst- und 
Werkverträgen über Architekten- und Ingenieurleistungen 
sowie Werkverträgen im Bereich der Kirchengemeinden 
und Gemeindeverbände im nordrhein-westfälischen und 
hessischen Anteil des Erzbistums Paderborn" (KA 2022, 
Nr. 184. und in künftig jeweils geltender Fassung) unter 
den genannten Voraussetzungen (Gegenstandswert un
ter 30.000 € und nicht die dort aufgeführten inhaltlichen 
Bereiche betreffend) die kirchenaufsichtliche Genehmi
gung des Erzbischöflichen Generalvikariates (Vorausge
nehmigung) erhalten haben oder erhalten könnten, wer
den nicht durch gesonderte Zuschüsse gefördert. Hierfür 
dürfen die pauschalierten Bauzuweisungen ohne Einbrin-
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Förderung aus Kirchensteuermitteln zur Zuschussbe
rechnung berücksichtigt werden zu können. 

Abwicklung der pauschal geförderten Baumaßnahmen 

Die formale Abwicklung der betreffenden Baumaßnah
men kann auf Wunsch der Kirchengemeinden durch die 
Gemeindeverbände unterstützt werden. Architekten- und 
Ingenieurverträge (ohne Rücksicht auf die Höhe des Ho
norars) und Werkverträge (ab einem Auftragswert von 
5.000 € inkl. USt.) sind aus Haftungs- und Gewährleis
tungsgründen auf der Grundlage der geltenden Muster
verträge sowie unter Beachtung der abgestimmten Ho
norargrundlagen abzuschließen. 

Durchgeführte und aus der pauschalierten Bauzuwei
sung geförderte Baumaßnahmen sind zeitnah abzurech
nen und in der Jahresrechnung getrennt darzustellen, da
mit ein konkreter Überblick über Kosten und Finanzierung 
von Baumaßnahmen, die aus der Bauzuweisung geför
dert wurden, gewährleistet ist. Das Erzbischöfliche Gene
ralvikariat behält sich eine Überprüfung der Abrechnung 
dieser Baumaßnahmen im Zuge der Prüfung der Jahres
rechnungen vor. Eine gesonderte Anforderung der Rech
nungsunterlagen bleibt insoweit vorbehalten. 

Die Fachabteilungen des Erzbischöflichen Generalvi
kariates sowie die Gemeindeverbände stehen den Kir
chengemeinden nach wie vor auch für diejenigen Bau
maßnahmen uneingeschränkt beratend zur Verfügung, 
die aus den pauschalierten Bauzuschüssen finanziert 
werden können. 

Inkrafttreten 

Diese Verwaltungsverordnung tritt rückwirkend zum 
1. Januar 2023 in Kraft.

Zugleich tritt die Verwaltungsverordnung zur pauscha
lierten Förderung von Baumaßnahmen der Kath. Kirchen
gemeinden im Erzbistum Paderborn vom 05.12.2022 (KA 
2022, Nr. 185.) außer Kraft. 

Ständiger Vertreter 

Das Tagungsprogramm wird nach der Anmeldung zu
gestellt. 

Eine Anmeldung ist bis zum 28.04.2023 formlos mög-
lich: 

per E-Mail: gerrit.eder@erzbistum-paderborn.de 

per Telefon: 05251 125-1434 

per Fax: 05251 125-1470 

per Post: Erzbistumsarchiv Paderborn 
Domplatz 3 
33098 Paderborn 

Die Teilnahme ist kostenlos (Verpflegung inklusive). 

Alle Pfarrer und Verwaltungsleitungen werden herzlich 
gebeten, diese Einladung an potenzielle neue Interessen
ten weiterzugeben. 




